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VERORDNUNG 

 
über die Erlassung von Halte- und Parkverboten (Taxistandplätzen) auf den Grundstücken Gst.Nrn. 
11/2 und 68/3 GB Lech 
 
 
 

Gemäß den §§ 43 Abs 1 lit b und 96 Abs 4 iVm § 94 d Ziff. 4 der Straßenverkehrsordnung, BGBl Nr. 159/1960 
idgF, und dem Beschluss des Gemeindevorstandes vom 05.11.2009 werden im Interesse der Sicherheit, 
Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs die Standplätze für Fahrzeuge des Taxigewerbes auf den 
Grundstücken Gst.Nrn. 11/2 und 68/3 GB Lech festgelegt. 
 

§ 1 
 
a)  Auf dem Grundstück Gst.Nr. 11/2 GB Lech ist auf der im Lageplan, welcher einen Bestandteil dieser 

Verordnung bildet, rot eingezeichneten Fläche das Halten und Parken, ausgenommen für drei Taxis 
von 06.00 Uhr bis 20.00 Uhr und für zwei Taxis von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr, verboten. 

 
b) Auf dem Grundstück Gst.Nr. 68/3 GB Lech ist auf der im Lageplan, welcher einen Bestandteil dieser 

Verordnung bildet, schwarz eingezeichneten Fläche das Halten und Parken, ausgenommen für drei 
Taxis von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr, verboten. 

 

§ 2 
 
Diese Verordnung tritt gemäß § 44 Abs 1 StVO 1960 mit der Anbringung des Verbotszeichens „Halten und 
Parken verboten“ (§ 52 Z 13b StVO 1960) und den entsprechenden Zusatztafeln in Kraft. 
 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Ludwig Muxel 
 


